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Regeste

Sozialhilfe | Sozialhilfe: Kürzung der Wohnkosten. Die Bemühungen zur Suche einer neuen
Wohnung entsprachen nicht den der Beschwerdeführerin gemachten Auflagen,
insbesondere waren sie nicht sauber dokumentiert und entsprechende Belege wurden nicht
eingereicht. Das blosse Ausfüllen von Listen alleine belegt die Suchbemühungen nur
ungenügend (E. 2.4). Die Beschwerdeführerin ist somit der Weisung, eine den
Mietzinsrichtlinien entsprechende Wohnung zu suchen, nicht nachgekommen und die
Kürzung der Wohnkosten erfolgte zurecht (E. 2.4.3). Abweisung.

Erwägungen

E. 3
Die Beschwerde ist nach dem Gesagten abzuweisen. Ausgangsgemäss sind die
Verfahrenskosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (§ 65a Abs. 2 in Verbindung mit
§ 13 Abs. 2 VRG). Aufgrund ihrer angespannten finanziellen Situation sind sie massvoll zu
bemessen (Plüss, § 13 N. 39). Parteientschädigungen wurden nicht beantragt.
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